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                                                                  ndigkeit: Umwelt- und 
Abfallwirtschaftsausschuss 
 
Sach- und Rechtslage: 
Vorlage Nr. 92/ 2018 
Die                                                                                     
                                                                                       
                                                                 ber hinaus sollen diese im 
Arbeitskreis Wallkecken behandelt werden. 
                                                                                    
                                                                            r dieses Gebiet. Sie 
sind daher als wertvoll einzustufen. Der Landkreis Oldenburg ist sich dieser Wertigkeit bewusst, 
                                                                        cksichtigung finden 
wird. 
           tzung, dass es sich bei den o.g. Landschaftselementen im Huder / Maibuscher Moor 
um Torfwallhecken handelt, wird vonseiten des Landes nicht geteilt. Danach stehen nur die 
Wallhecken unter Schutz, die der Definition des Landes Niedersachsen entsprechen: 
                                                                  l                         
                                    -                                    -             chen - 
angelegt wurden. Sie sind Bestandteile der Kulturlandschaft, wie sie durch die menschliche 
Bewirtschaftung im Lauf der Jahrhunderte gestaltet wurde. Weite Teile Ostfrieslands und des 
                                                                                          
                                                                                         rten 
Wallhecken dienen, fallen ebenfalls unter den naturschutzrechtlichen Schutz. 
Wallhecken kommen in den Geestbereichen, die ins Moor hineinragen, mitunter auch vor. Im 
Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen, 5/92, wurde aus dem Wallheckenbuch (1989) von 
        ller zitiert                                                                         
                                                          sten- und Naturschutz (NLWKN) 
allerdings nicht, da Wallhecken ein Landschaftselement der Geest seien. 
              mmen                                                                        
                                                          her liegen, weil sie als Wege genutzt 
und daher nicht abgetorft oder durch die landwirtschaftliche Nutzung aufgezehrt wurden. 
                                                                                            
Gegenstand der Arbeit des Arbeitskreises "Wallhecken" sein, der erstmalig am Dienstag den 
                                      mme auch nicht in das Wallhec                        
                                                                          
                                                        cksichtigung im Entwurf zum 
Landschaftsrahmenplan finden. 
Besonderheiten der Verhandlung: 
KTA Dr.                                                                                        
                                                                                            
                                    gende Heckenstruktur als Element                      
                                         cksichtigen. 
- 11 - 
                                                                                          
                           nden. Frau Langfermann teilte mit, dass der Kreisverwa           
                                                                                        
                                                                      mme. Die 
Kreisverwaltung werde sich bei der Gemeinde nach der von KTA Siems genannten Satzung 
                                                                                               
                                                                      tte wies darauf hin, dass 
sich der Antrag nicht nur auf die Gemeinde Hude, sondern auf alle Gemeinden beziehe. 
                          ß                                                               
                                                                                           
             tigte ebenfalls, dass das                rdig sei und eine Erfassung als 
Landschaftsschutzgebiet sinnvoll sei. 



 

 

                                                                                         
                                                         ckzustellen. KTA D                 
                                                   cksichtigung im Landschaftsrahmenplan 
bereits vorgesehen sei. 
Abschließ                                                                   
                  gende Heckenstruktur im Natu                                           
    cksichtigung findet, einstimmige Zustimmung. 
Protokollnotiz: 
                                                                                             
       gt, auf eine erneute Aufnahme in das                                                    
                                     gung. 
Nach erneuter Nachfrage bei der Gemeindeverwaltung Hude wurde die Information, dass es keine 
                          tigt. 
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